
Ureisblatt rar k » Ureis Gietzen.
Nr . « 5 L3. Juui IMS

Dur Reichsversicherungsordnung erhält die folge
Den Versicherten , die beim Inkrafttreten

Gesetz
ch betreffend Renten in der Invalidenversicherung
T Vom 12 . Juni 1916.

Wir Wilhelm , voll Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König
tzvn Preußen usw . verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgteo
Zustilnmung des Bundesrats und des Reichstags , was folgt:

Artikel  1 . Die 88 1257 , 1291 , 1292 , 1392 , 1397 der Rcichs-
versicherungsordnung erhalten die folgende Fassung:

tz 1257 . Altersrente erhält der Versicherte vom vollende en

fünftmd ^ chzigsten Lebensjahre an , auch wenn er noch nrcht tn-
8 1291 . Hat der Empfänger der Invalidenrente Kinder unter

nszehin Jahren , so erhöht sich die Invalidenrente für jedes dieser
inder um ein Zehntel . ^ , .. .

8 1292 . Der Anteil der Versicherungsanstalt betragt:
bet Witlven - und Witwerreuten drei Zehntels
bei Waisenrenten für jede Waise drei Ztvanzigstel

des Grundbetrags und der Steigernngssätze der Jnvalrdenr « Uc,
die der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog oder bei Invalidität

»rzo ^en ^ ie .^ ^ ^ weiteres wird als Wochenbeitrag erhoben
in Lohnklasse I 16 Pfeirntg,- $ l ■■
" " v 50

§ 1397 . Zur Deckung der Gemeinlast scheidet jede Verficht
Mngsänftalt vom 1 . Januar 1917 an sechzig vom Hundert der
Beiträge buchmäßig als Gemeinvermögen aus . Ihm schreibt sie
«r seinen buchmäßigen Bestand die Zinsen gut . Den Zinsfuß be¬
stimmt der Bundesvat für die gleichen Zeiträume wie die Beiträge
^nheitlich.

Artikel  2 . Die §§ 1294 und 1295 der Reichsversicheruugs-
vrdnung werden ge stricheil.

Artikel  3 . Ter Artikel 65 Abs . 1 des Einsührungsgesetzes
folgende Fassung:

der V ersiehe rnngs-
pslicht für ihren Berufszweig das fünfunddreißigste Lebensjahr
vollendet haben , werden auf die Wartezeit für die Altersrente
für jedes volle Jahr , um das sie an diesem Tage älter als süns-
undoreimg Jahre waren , vi -erzig Wochen lind für den über -»
schiehenven Teil eines solchen Jahres die darauf entfallenden
Wochen bis zu vierzig angerechnet.

Artikels  Die auf Grund der §§ 1360 bis 1380 der Reicbs-
versicherungSordnung vom Bundesrat zugelassenen Sonderanftalten
selten ohne neue Zulassung durch ben Bundes rat bis zum 30 . Sep-
wnber 1916 als zugelassen . Sie müssen bis dahin die Mtersrente
und die Hinterbltebenenbezüge nach Maßgabe dieses Gesetzes ge¬
währen.

Tie Aufsichtsbehörde bestimmt beu Tag , bis zu welchem die
Gonderanftalteu die erforderlichen Tlendcrnngen ihrer Satzungell!
ru beschließen haben . Kommt eine Sonderanstalt der Anordnung
nid )t rechtzeitig nach , so ändert die Aufsichtsbehörde die Satzung.

Artikel  5 . Die Vorschriften dieses Gesetzes treten bezüglich
der §8 1392 , 1397 mit dem 1. Januar 1917 , im übrigen mit
Wirnmg vom 1. Januar 1916 in Kraft.

Artikel  6 . Ansprüche aus Mtersrente , Waisenrente oder
laisenauSfteuer , über die das Feftstellungsverfahreu am Tage der

rlündung dieses Gesetzes schwebt , unterliegen dessen Vorschriften,
re Nichtanwendung gilt auch dann als Reviftonsgrund , ivenn

rs OberversicherungSanrt sie noch nicht aniveuden konnte.
Ansprüche auf Mtersrente , Waisenrente oder Waisenausfteuer,

über die nach dem 31 . Dezember 1915 eine Entscheidung ergangen
ist , hat die Versicherungsanstalt , soweit nicht Absatz 1 Platz greift,
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu prüfen . Führt diese
Prüfung zu einem dem Berechtigten günstigeren Ergebnis oder
wird es von dem Berechtigten verlangt , so ist ihm ein neuen
Bescheid zu erteilen.

^ ^ Nachdieftin (̂ setzê zuerkannte Altersrenten beginnen frühestens
Artikel  7 . Für die Zeit nach dem 1. Jaimar 1917 dürfen

Marken in den im bisherigen § 1392 der Reichsversicherungs -,
ordnung vorgeschriebenen Werten nicht mehr verwendet werden.

Ungültig geivordenc Märken können binnen zwei Jahren nach
Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer bei den Markenverkaufsstellen gegen
Sültlge Marken im gleichen Geldivert nmgetauscht rverdau.

Urkundlich imter Unserer Höchsteigenen Unterschrift und Lei-
Aetn'Nckten, Kaiserlichen Jnsiegel.
. .Gegeben Großes Hauptquartier , den 12 . Juni 1916.

(Siegel .) Wilhelm.
Dr . Helfferich.

Betr . : Wie oben.
An die Grohh . Bürgermeiftereien der Landgemeinden

des Kreises.
Wir beauftragen Sie , vorstehendes Gesetz alsbald iiii

Gemeinde zu veröffentlichen und hiernach auszunehmende Anträsö
uns baldigst vorzulegen . Das erforderliche Formular kann von
uns bezogen lverden.

Gießen,  den 21 . Juni 1916.
Großh . Kreisämt Gießen (Versicherungsamt ).

I . V . : L a n g e r m a n n . '

Bekanntmachung
über das Verbot der Venvendung von Eiern und EierkonserveN

zur Herstellung von Farben . Von : 14 . Juni 1916.
Der Bnndesrat hat auf Grund des ß 3 des Gesetzes über die Er¬

mächtigung des Bundes 'rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen ustv.
vow 4 . August 1914 (Reichs - Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen : „ „

§ 1 . Eier und Eicrkonserven dürfen zur Herstellung von
Farben nicht verwendet lverden . _

§ 2 . Ter Reichskanzler kann das .Verbot der Verwendung von
Eiern und Eierkonserven auf die Aerivendung zu anderen tech¬
nischeil Zwecken ausdehnen . . . ^

Er kann Ausnahmen von den Vorschrift eit dieser Verordnung

8 3 . Wer den Vorschriften des ß 1 oder den ans Grund des
8 2 ergangenen Vorschriften zuwiderhandelt , wird mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei
Monaten bestraft . _

8 4 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . ' ^ „ 1

Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkräftq
trctens.

Berlin,  den 14 . JNni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzler ? .

Di' . Helfferi ch.

Bekanntmachung
betreffend die Aenderung der Bekanntniachnng vom 26 . Mai 191b
(Reichs -Gesetzbl . S . 422 ) Über die äußere Kennzeichnung von Mären.

Vom 11 . Juni 1916.
Ans Grund des § 1 der Verordnung über die äußere Kenn-

zeichimng von Waren vom 18 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl . S . 3ö0 )'
wird folgendes bestimmt:

Artikel  1 . § 5 S r̂tz 1 der Bekanntmachung über die äußere
Kennzeichnung von Waren vom 26 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl
S . 422 ) erhält tilgende Fassung:

Tie vorstehenden Bestimmungen finden aus Waren , bte
vor berrt 1 . Juni 1916 hergestellt mrd in Packungen oder Be -,
hältnisse eingefüllt sind , insoweit Anwendung , als sich die 39aren
noch ,rm Besitze des Herstellers oder derjenigen Person , div
ft " unter ihrem Namen oder ihrer Firma in den Verkehr bringt,
besinden ; doch genügt an Stelle der Angabe nach 8 2 Nr . 2 der
Vermerk : „ Hergestellt vor dem 1 . Juni 1916 " und an Stell«
der Angaben nach Nr . 3 die Angabe des Inhalts nach handels¬
üblicher Bezeichnung und nach deutschem ' Maße oder Gewicht
oder nach Anzahl.

Artikel  2 . Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft . ,

Berlin,  den 11 . Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

_ Dr . Helfferich. _
V e t r . : Die Aufnahme taubstummer Kinder in die Taubst NmUiierr-

Anstalten des Landes . /

Düs Großherzoglichi ' Kreisamt Gießen
an die Schulvorstande des Kreises.

Zur Ausnahme in eine Tanbstnmmen -Anstalt eignen sich
Kinder , die am 1. Mai des Aufnahmejahres das 7 . Leb .' nsjahv
vollendet , das 12 . Lebensjahr aber iu?rf) nicht zurückgelegt haben.
Die Ausnahme erfolgt stets auf die Dauer von sieben Jahren.

Sollten sick hiernach aufnahmefähige taubstumme Kinder in
Ihren Gemeinden vorsiuden , dann wollen Sie dies berichten'
und sich gleichzeitig über die Verhältnisse der Eltern der Kiilder
ausführlich äußern . Hierbei ist sich des , in Unserer Bekanntmachung!
vom 3 . Januar 1911 K'reisblatt Nr . 2 gebrachten Formulars
zu bedienen . Fehlbericht ist zu erstatten.

Frist bis 15 . Juli 1916.
Gießen,  den 20 . Juni 1916.

I . V . : L a n g e r m a n n.
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Verordnung.
Betr . : Regelung des Verkehrs mit Butter , Käse, Eier , Milch,

Obst und Gemüse.
Mit Genehmigung Großherzoglichen Ministeriums des Innern

vom! 7. Juni 1916 511 Nr . M . d . I . III 9259 wird die Verordnung
Kr den Kreis Gießen über die Regelung des Verkehrs mit Butter,
Käse, Eier und Milch vom 26 . Mai 1916 iKreisblatt Nr . 51) auf
Obst und Gemüse ausgedehnt . Diese Bestimmung tritt mit dem
1. Juli 1916 in Kraft . i

Gießen,  den 21 . Juni 1916.
Groszherzogliches Kreisamt Gießen.

Dr . U sing er.

Betr . : Wie oben.
.An den Oberbürgermeister zu Gießen , die Großh . Bürger¬
meistereien der Lnndgemeiuden des Kreises , Großh . Polizei-

nmt Gießen und die Großh . Gendarmerie des Kreises.
Vorstehende Polizeiverorduung ist sogleich und Nnrderholt orts -,

üblich bekannt zu machen ; sämtliche Beteiligte , insbesondere Händ¬
ler , sind entsprechend zu bedeuten . Die Ausiveiskarten sind bei
Ihnen *u beantragen und ist uns unter Beifügung der erfordere
lichen Belege, insbesondere über seitherigen Umfang des Handels,
Bezugs - und Absatzgebiete, schriftlich Vorlage zu machen. Ge¬
geben cn falls sind bereits für den Handel mit Butter , Käse, Eier
und Milch ausgestellte Ausiveiskarten zum Zwecke der Ausdeh¬
nung auf Obst und Gemüse mit kurzem  Begleitbertcht uns
nuznsenden . Persönliche Vorstellung  des Nachsuchenden
hat nach Möglichkeit zu unterbleiben , da deren Angaben doch der
bürgermeifleramtlichrn Bestätigung bedürfen , sonnt eine Förderung
von Gesuchen durch persönliches Erscheinen nickst erreicht wird.

Gießen,  den 21 . Juni 1916.
Großherzoglich 's Kreisamt Gießen.

*8 e t v. : Der Hess isehe SchutzvcreiN für entlassene Gesäuge ne.
Tie diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des Ver¬

eins findet Dienstag, den  4 . I u l i d. Js .. nachmittags
4 ^ 4 Uhr , zu Gießen  int Sitzungs 'saale des Regiernngsgebau-
des statt . *

Tagesordnung:  1 . R echens chaftsber icht 1915/16 , 2.
Wahl von neun Mitgliedern des Ausschusses, 6 . Festsetzung des
.Voranschlags 1917 , 4 . Besprechung etwaiger sonstiger Mitteilungen
und Anregungen.

Gießen,  den 22 . Juni 1916.
Großherzogliches 'Kreisamt Gießen.

_ Dr . U s i n ger. _
Gekanntmachttnft.

Betr . : Feldbcreinigung Hausen , Kreis ' Gießen ; hier : die Drai^
nagen.

In der Zeit vom 5 . bis einschließlich 18. Juli 1916 liegt aus
Großh . Bürgermeisterei Hausen , Kreis Gießen

der Beschluß der Vollzugskommission vom 16. Juni l . Js.
über Erhebung der Zinssn der Trainagekosten

Kur Einsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen sind bei Mleidung des 9lus schlaffes

während der Offeulegungs 'zeit bei Großh . Bürgermeisterei Hausen,
Kreis Gießen , schriftlich emzureichen.

Frieobcrg,  den 16 . Juni 1916.
Der Großherzogliche FeldbereinigungSkommissär:

' i Schn ittsp ahn,  Ncgieeungsrat. _
Bekanntmachung.

Betr . : Fcldbereim 'guug Ober -Dcssingen ; hier : die Drainagen.
In der Zeit vom 5 . bis einschließlich 16. Juli 1916 liegt auf

Großh . Bürgermeisterei Ober -Bessingen
der Beschluß der Vollzugskommission vom 15 . Juni l . Js.
über Erhebung der Zinsen der Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten osten.
Einwendungen hiergegen sind bei Meldung des Ausschlusses

während der Osfeulegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Ober-
Bessingen schriftlich einzureichen.

Friedberg,  den 15 . Juni 1916.
Der Großherzogliche Feldbereinigungskommissär:

_ Sckinrttspahn,  Negierungsrat. _
Bekanntmachung.

Betr . : Feldbereinigung Niedcr -Bcssing.cn ; hier : die Drainagen.
In der Zeit vom 5 . bis einschließlich 18. Juli 1916 liegt auf

Großh . Bürgermeisterei Nieder -Bessingcn
der Beschluß der Bollzugskoninnssion vom 15. Juni l . Js.
über Erhebung der Zinsen der Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten osten.
Einwendungen hiergegen sind bei Meldung des Ausschlusses

während der Osfeulegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Nieder-
Bestiugen schriftlich einzureichcn.

Friedberg,  den 15. Juni 1916.
Der Großherzogliche Feldbereinigungskommissär:

S chn i t t s p a h n, Großh . Negierungsrat.

Bekanntmachung.
Betr . : Feldbereinigimg Heuchelhrim , Kreis Gießen ; hier : die

Drainagen.
In der Zeit voin 5 . bis einschließlich 18. Juli 1916 liegt auf

Großh . Bürgermeisterei Heuchelheim
der Beschluß der Vollzugskommission vom 15 . Mai t . Js.
über Erhebung der Zinsen der Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten osten.
Einwendungen hiergegen sind bei Meidung des Ausschlusses

während der Osteulegungszcit bei Großh . Bürgermeisterei Heuchel¬
heim schriftlich einzureichen.

Fricdberg,  den 16 . Juni 1916.
Der Grvßherzoglich« Feldbercinigungskommissär:

S chn i t t s p a h n , Regicrungsrat.

Momtl . Übersicht der ZoöersSlte in hx  Stadt Bietzen.
Monat Mai 1S16.

Einwohnerzahl : angenommen r » 33l90 (nikl . 1S00 Mann Militär ).
Sterblichkeit - ziffer : 24,65 ' /, ..

Nach Abzug von 40 Ortsfremden : 10,15 ' /«,.

Es starben an Zus. Er-
wachsen«

Kinder
tml Leden«. vom2 bl»

iahr u.  Sah»
Angeborener Lebensschwäche 5 (3) — 5 (3) —
Altersschwäche 2 2
Folgen der Geburt 1 <D KD -— -*•
Diphthette 4 (3) 4 (8)
Rose 1 1 — —
Tuberkulose der Lungen
Tuberkulose nutzerer Organe

4 (2) 4 (2) — —

4 (3) 9 (2) — 1 (1)
akuter Miliartuberkulose 2 (2) MD — 1 U)
Lungenentzündung 5 (1) Ml) 1
Krankheiten der Atmungs¬

organe 2 (2) Ml) _ Ml)
Krankheiten der Kreiskauf¬

organe 10 (6) 9 (5) Ml)
Gchirnschlag 4 (1) 4 (0 —
anderen Krankheiten des

Nervensystems 3 (3) 3 (3)
Brechtz'.irchsall 1 1 —> —
anderen Krankheiten der Ver

dauungSorgaue Kl) — Ml)
Krankheiten der Harnorgane 5 (2) 6 (2) — —
Krebs 8 (5) 8 (5) — —
Selbstmord 1 (1) Kl) — —

Tödlicher Körperverletzung I (1) MD — —

Verunglückung KD MD — —

anderen benannten Todes¬
arten 3 (2) 3 (2) — _

^Summa: 68 (40) 53 (29) 6 (3) 9 (8)
Anm . : Tie in Klammern gesetzten Ziffern geben an . ttne viel

der Todesfälle in der betreffenden Krankheit auf von auswärts
nach Gießen gebrachte Kranke kommen.

Verössenklichung des Großh . Kreisgefuudheitsaints Gießen.
Dr . W a l g e r, Med .-Rat.

MeteorologischeYeohachlungen der Station Bietzen.
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22 . 3” 20,3I 8.5 48 . Bew . Himmel
22. 10“ —» 15,6 9.5 72 — — 0 KlarerHiinme!
23. 8" 15,0| 9,7 76 0 » »

v- TBinpcratuc am 21. bis 22. 5 uni 1916: -f 20,9*C.
Niedrigste „ „
Niederschlag 0,0 mm.

21 . 22 . 1919: -t- 9,0' 0.

fVucksaehen aller Art
liefert In jeder gewünschten Ausstattung preiswert di«

Biühl ’sche Universitäts -Druckerei . Schulstr . 7

Rotationsdruck der Brühk ' schen  Uniy .-Buch- und Steindruckerei . R . Lange,  Gießerr.
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